
 

 

Initiativantrag  

Wahlen zum beratenden Diözesanausschuss 

Antragsteller: 

Daniel Braun (DA), Steffi Becker (Wallerfangen) 

Die Diözesankonferenz möge beschließen: 5 

Die Diözesankonferenz wählt dieses Jahr 2 beratende Mitglieder (ein 

männliches und ein weibliches) für den Diözesanausschuss. Das Mindestalter 

für diese „Stellen“ beträgt 17 Jahre. Der Diözesanauschuss ist verpflichtet 

auf Grundlage dieser Wahl die gewählten Personen beratend zu berufen. 

 10 

Die Wahlen finden im Rahmen der regulären Wahlen statt.  

 

Der Diözesanauschuss setzt sich 2012 damit auseinander, wie und ob weitere 

Stellen im DA geschaffen werden, die mit nicht vollgeschäftsfähigen – sofern 

dies rechtlich möglich ist - Personen besetzt werden können und bereitet 15 

einen Satzungsänderungsantrag für die Diözesankonferenz 2012 vor. 

Begründung: 

Aufgrund der knappen Besetzung des Diözesanausschusses in diesem Jahr 

kann man sich die Frage stellen, woran das liegen mag?  

Ein struktureller Grund, der uns sofort aufgefallen ist, dass viele angefragte 20 

Personen aufgrund der Aufnahme eines Studiums und die hiermit verbundene 

Mehrbelastung bzw. der örtlichen Entfernung eine Kandidatur abgelehnt 

haben.  

Durch die Umstellung auf G8 und die Abschaffung des Wehr- bzw. des 

Zivildienstes (im Bezug auf mögliche männliche Kandidaten) nehmen viele 25 

ein Studium, o.Ä. bereits mit 18 Jahren auf, dies ist allerdings das 

Mindestalter für die DA-Kandidatur.  

IA 



 

 

Viele wollen sich zu dieser Zeit, in der für sie sowieso ein neuer 

Lebensabschnitt mit vielen Änderungen beginnt, nicht auch noch eine 

weitere Verantwortung aufladen. 

 

Somit wollen wir dieses Jahr mit diesem Antrag 2 Stellen im 5 

Diözesanauschuss schaffen, die auch ab 17 Jahren besetzt werden können. 

 

Nächstes Jahr soll es dann an der Diko – falls möglich – einen 

Satzungsänderungsantrag geben, welcher den formalen Rahmen für 

regelmäßige Stellen im DA unter 18 vorgibt. 10 

 

Warum ihr diesen Antrag nicht in den Konferenzunterlagen fandet und 

weitere Ausführungen, gibt es dann vor Ort mündlich. 

 


